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Über die Verwendung des Vereinsvermögens im Falle der Auflösung der Casino-Gesellschaft Basel befindet die

Generalversammlung. Es ist in jedem Fall einer steuerbefreiten, gemeinnützigen lnstitution mit Sitz in der

Schweiz zuzuwenden, deren Zweck demjenigen in 51 dieser Statuten ähnlich ist.

Ein Rückfluss von Vereinsmittel an Mitglieder oder Donator:innen ist ausgeschlossen.

So von der Generalversammlung der Casino-Gesellschaft Basel am 2, Juni 2026 angenommen.
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Der Sekretär:
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